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OB 1.1 Zürich – Limmattal  

Verweise: OB 8.1 Aargau Ost, OB 8.2 Aargau West, OB 4.1 Gäu 

Grundlagen:  

Stufe Kanton: Richtplan Kanton Aargau (Kap. M-6.1), Richtplan Kanton Zürich, Güterverkehrs- und Logistik-

konzept Kanton Zürich 

Stufe Gemeinde: Richtplan Stadt Zürich Strategie und Konzept Urbane Logistik Stadt Zürich 

Allgemeine Informationen 

- Standortkantone: Aargau, Zürich 

- Betroffene Gemeinden: Spreitenbach, Bergdietikon, Dietikon, Urdorf, Birmensdorf, Uitikon, Zü-
rich, Rümlang, Kloten, Opfikon, Wallisellen, Dietlikon, Dübendorf, Wangen-Brüttisellen 

- Zuständige Amtsstelle: BAV 

- Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BAZL,  kantonale Fachstellen 

- Andere Partner: CST, betroffene Schieneninfrastrukturbetreiber, Betreiber bestehender Ener-
gieversorgungsinfrastrukturen 

Funktion und Begründung 

Als erste Etappe einer neuen unterirdischen Gütertransportanlage im Mittelland ist eine Verbindung 

vom Gäu (OB 4.1) nach Zürich geplant. Entlang der unterirdischen Linienführung werden Planungspe-

rimeter für die Hub-Standorte, die Zwischenangriffe / Unterhaltsstellen und Projektdeponien (Typ A) 

erschlossen. Im Abschnitt Zürich – Limmattal sind zurzeit Perimeter geplant für:  

- 10 Hub-Standorte (b. Hub Urdorf, e. Hub Zürich Albisrieden, f. Hub Zürich Aussersihl Süd, g. 

Hub Zürich Altstetten, h. Hub Zürich Oerlikon, j. Hub Zürich Flughafen, k. Hub Opfikon, l. Hub 

Dübendorf Hochbord, m. Hub Dietlikon Industrie);  

- 3 Zwischenangriffe / Unterhaltsstellen (ZA/US) (a. ZA/US Limmattal, c. ZA/US Ristet Birmens-

dorf, i. ZA/US Tolwäng Rümlang);  

- 1 Projektdeponie Typ A geplant (d. Projektdeponie Vogel Birmensdorf). 

Vorhaben 

Planungsperimeter a. ZA/US Limmattal: Zwischenangriff und Unterhaltsstelle mit einem temporären 
Flächenbedarf von ca. 32'000 m2 für den Tunnelbau mit einem Ausbruchvolumen von ca. 0.4 Mio. 
m3 lose. Materialbewirtschaftung erfolgt über eine neue Verladeanlage mit Gleisanschluss am Ran-
gierbahnhof Limmattal. Nach der Inbetriebnahme wird der Zugangsstollen als Unterhaltsstelle für 
Lüftung, Stromversorgung und Löschwasser genutzt. Der definitive Flächenbedarf beträgt ca. 
5'000 m2. 

Planungsperimeter b. Hub Urdorf: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen sowie übrige be-
triebsnotwendige Anlagen und Verkehrsflächen mit einem Flächenbedarf von ca. 15’000 m2 (CST 
Nutz- und Verkehrsflächen); primär zur Sammlung und regionalen Verteilung von Gütern. Die An-
lage ist durch einen vertikalen Schacht mit der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden.  

Planungsperimeter c. ZA/US Ristet Birmensdorf: Zwischenangriff mit einem temporären Flächen-
bedarf von ca. 44’000 m2 für den Tunnelbau mit einem Ausbruchvolumen von 1.3 Mio. m3 fest. Ma-
terialbewirtschaftung erfolgt über eine neue Verladeanlage mit Gleisanschluss und über eine För-
derbandanlage zum Materialbewirtschaftungsstandort Vogel/Birmensdorf. 

Planungsperimeter d. Projektdeponie (Typ A) Vogel Birmensdorf: Materialbewirtschaftungsstand-
ort mit einem Flächenbedarf von ca. 187’000 m2 bzw. Ablagerung von ca. 1.2 Mio. m3 fest. Der Ma-
terialbewirtschaftungsstandort wird über eine Förderbandanlage ab dem Planungsperimeter Urdorf 
sowie mit einer Verladeanlage mit Gleisanschluss erschlossen. 

Planungsperimeter e. Hub Zürich Albisrieden: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen sowie 
übrige betriebsnotwendige Anlagen und Verkehrsflächen mit einem Flächenbedarf von ca. 15'000 
m2; primär zur Feinverteilung der Güter in der Stadt südlich des Gleisfelds. Die Anlage ist durch ei-
nen vertikalen Schacht mit der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden. 
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Planungsperimeter f. Hub Zürich Aussersihl Süd: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen so-
wie übrige betriebsnotwendige Anlagen und Verkehrsflächen mit einem Flächenbedarf von ca. 
12'000 m2; primär zur Feinverteilung der Güter in der Stadt südlich des Gleisfelds.. 

Planungsperimeter g. Hub Zürich Altstetten:  

- Nördlich Gleisfeld: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen sowie übrige betriebsnotwen-

dige Anlagen und Verkehrsflächen mit einem Flächenbedarf von ca. 13'000 m2, primär zur 

Feinverteilung der Güter in der Stadt nördlich des Gleisfelds. Die Anlage hat keine direkte Ver-

bindung zur unterirdischen Gütertransportanlage, sondern wird durch eine oberirdische Linien-

führung über das Gleisfeld mit einem Schacht südlich des Gleisfeldes an das Tunnelsystem 

angeschlossen. 

- Südlich Gleisfeld: Schacht mit oberirdischen Lageranlagen sowie übrige betriebsnotwendige 

Anlagen und Verkehrsflächen mit einem Flächenbedarf von ca. 7'000 m2, sowie weiteren ca. 

2’000 m2 für mögliche Arealentwicklung. An diesem Standort findet kein Warenumschlag statt. 
Planungsperimeter h. Hub Zürich Oerlikon: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen sowie üb-

rige betriebsnotwendige Anlagen und Verkehrsflächen mit einem Flächenbedarf von ca. 11’000 m2 
(CST Nutz- und Verkehrsflächen), sowie weiteren ca. 3’000 m2 für mögliche Arealentwicklung; pri-
mär zur Feinverteilung der Güter in der Stadt. Die Anlage ist durch einen vertikalen Schacht mit der 
unterirdischen Gütertransportanlage verbunden. 

Planungsperimeter i. ZA/US Tolwäng Rümlang: Zwischenangriff mit einem temporären Flächenbe-
darf von ca. 37’000 m2 für den Tunnelbau mit einem Ausbruchvolumen von 0.9 Mio. m3 lose. Mate-
rialbewirtschaftung erfolgt über bestehenden Bahnanschluss.  

Planungsperimeter j. Hub Zürich Flughafen: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen sowie üb-
rige betriebsnotwendige Anlagen und Verkehrsflächen mit einem Flächenbedarf von ca. 5'000 m2; 
primär zur Versorgung des Flughafens. Die Anlage ist durch einen vertikalen Schacht mit der unter-
irdischen Gütertransportanlage verbunden.  

Planungsperimeter k. Hub Opfikon: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen sowie übrige be-
triebsnotwendige Anlagen und Verkehrsflächen mit einem Flächenbedarf von ca. 12’000 m2 (CST 
Nutz- und Verkehrsflächen), sowie weiteren ca. 4’000 m2 für mögliche Arealentwicklung; primär zur 
Sammlung und regionalen Verteilung von Gütern. Die Anlage ist durch einen vertikalen Schacht mit 
der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden. Dieser Hub dient in der ersten Ausbauetappe 
als Anbindung des Systems an die Ostschweiz.   

Planungsperimeter l. Hub Dübendorf Hochbord: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen so-
wie übrige betriebsnotwendige Anlagen und Verkehrsflächen mit einem Flächenbedarf von ca. 
11'000 m2; primär zur Sammlung und regionalen Verteilung von Gütern. Die Anlage ist durch einen 
vertikalen Schacht mit der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden.  

Planungsperimeter m. Hub Dietlikon Industrie: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen sowie 
übrige betriebsnotwendige Anlagen und Verkehrsflächen mit einem Flächenbedarf von ca.9'000 m2; 
primär zur Sammlung und regionalen Verteilung von Gütern. Die Anlage ist durch einen vertikalen 
Schacht mit der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden. 

Planungskorridore: Ein unterirdisches System für den vollautomatischen, unbemannten Transport 
von palettisierbaren Gütern verbindet die Anlagen. Es besteht aus einem Tunnel mit einem Durch-
messer von ca. 8 m, und einer Neigung von maximal 3%. Die Tunneltrasse liegt an den Hubs und 
Zwischenangriffen in der Regel in einer Tiefe von 30 m bis 80 m unter der Oberfläche. Bei der Un-
terquerung von Hügelzügen ist die Überdeckung höher. 

Vorgehen 

Die definitiven Standorte der Hubs wie auch die Linienführung der unterirdischen Gütertransportan-
lage sind durch den Kanton in Abstimmung mit den Standortgemeinden, den betroffenen Bundesstel-
len, den Grundeigentümern und der Betreiberin der unterirdischen Gütertransportanlage festzulegen. 
Dabei ist das ISOS-Objekt «Zürich» grundsätzlich vor Beeinträchtigungen zu schützen. Bei der weite-
ren Planung hat eine Abstimmung mit dem Sachplan Infrastruktur Luftfahrt und dem Flughafen Zürich, 
dem Sachplan Militär, dem Kulturgüterschutz, die der SBB Direktverbindung Aarau – Zürich, dem Ro-
sengartentunnel und dem planerischen Grundwasserschutz (vgl. kantonale Gewässerschutzkarten) 
stattzufinden. Die Infrastrukturbetreiberin zeigt die Auswirkungen der Anlagen auf Raum, Umwelt und 
Verkehr (inkl. Bauphase und Baustellenlogistik) auf. Aus Sicht Verkehr ist die Mehrbelastung und 
Funktionsweise der Verkehrsinfrastrukturen nachzuweisen. In der Nähe der Hubs sind an folgenden 
Nationalstrassenanschlüssen detaillierte verkehrliche Überprüfungen vorzunehmen: Spreitenbach (s. 
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OB 8.1), Dietikon, Urdorf-Süd und Glattbrugg. Die städtebaulichen Herausforderungen und Lösungen 
sind gemeinsam mit den Standortgemeinden anzugehen. Gebiete mit nutzbaren Grundwasservorkom-
men, Grundwasserschutzzonen und –arealen sind grösstmöglich zu schonen. Die Linienführung muss 
gegebenenfalls angepasst werden bzw. eine Lösung zum Ersatz betroffener öffentlichen Fassungen 
mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser muss bei Bedarf gefunden werden. Die notwendigen Mass-
nahmen zum Schutz des Grundwassers müssen in die Planung einbezogen werden. Die benötigten 
Nachweise dazu sind im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens zu erbringen. 

 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

− Planungsperimeter Hub Urdorf, Hub Zürich Oerlikon, Hub Zürich Flughafen, 

Hub Opfikon 
   

− Planungsperimeter Hub Zürich Albisrieden, Hub Zürich Altstetten, Hub Dü-

bendorf Hochbord, Hub Dietlikon Industrie 

   

− Planungsperimeter Hub Zürich Aussersihl Süd    

− Planungsperimeter ZA/US Ristet Birmensdorf    

− Planungsperimeter ZA/US Limmattal, Projektdeponie (Typ A) Vogel Bir-

mensdorf, ZA/US Rümlang Tolwäng 
   

− Planungskorridore Urdorf – Zürich Altstetten,     

− Planungskorridore Spreitenbach – Urdorf, Zürich Altstetten – Zürich Oerli-

kon, Zürich Oerlikon – Zürich Flughafen, Zürich Oerlikon – Dübendorf Hoch-

bord, Dübendorf Hochbord – Dietlikon Industrie  

   

Hinweise zu den Festlegungen 

Die Umweltbereiche Lärm und Luft werden durch die Zunahme des DTV-Verkehrs von durchschnitt-

lich 1 – 7 % (maximal bis zu 10% in Zürich Aussersihl) im Umfeld der Lager- und Umschlagsanlagen 

und auf den Zubringerstrassen beeinträchtigt. Direkte Auswirkungen durch den Betrieb des Tunnels 

auf die Umgebung sind nicht zu erwarten. Bautransporte erfolgen, wenn immer möglich, mit der Bahn 

oder mittels Förderbandanlage zu einer Ablagerungsstelle in unmittelbarer Nähe des Zwischenan-

griffs. Die Anlagen werden weitgehend in bzw. anschliessend an Industrie- und Gewerbezonen zu lie-

gen kommen und daher die Landschaft nicht massgebend beeinflussen. Die Bodenbeanspruchung 

(Fläche wie auch Qualität) wird geringgehalten. Es ist eine temporäre Beanspruchung von FFF für die 

Installationsplätze Limmattal (max. 32’000 m2), Ristet Birmensdorf (max. 44'000 m2) und Tolwäng 

Rümlang (max. 37'000 m2) möglich. In den Planungsperimetern befinden sich überwachungs- bzw. 

sanierungsbedürftige belastete Standorte. Trafostationen an den Hubs und Unterhaltsstellen für die 

Stromspeisung des Systems werden NIS-konform erstellt. Die Planungsperimeter für die Zwischenan-

griffe / Unterhaltsstellen tangieren Landwirtschaftsflächen (FFF), welche temporär beansprucht wer-

den. Für die Gefährdungsbeurteilung von benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen wurde im 

Rahmen des UVB 1. Stufe ein Konzept mit einer vorläufigen Gefährdungsbeurteilung ausgearbeitet. 

Für das Auflageprojekt werden die ortsspezifischen Massnahmen (Überwachung, Ersatzwasserkon-

zepte, bauliche Massnahmen) ausgearbeitet und im UVB 2. Stufe beurteilt.  
 

Die Planungskorridore Spreitenbach bis Dietlikon, sowie die Hub Standorte Spreitenbach 
(siehe OB 8.1), Zürich Albisrieden, Zürich Altstetten und Zürich Aussersihl Süd liegen im bzw. 
am Rande des Limmatgrundwasserstrom. Dieser ist nicht nur für die Trinkwasserversorgung der 
Region von grosser Bedeutung, sondern hat aufgrund der grossen und heute nicht ausgeschöpften 
Reserven für die Sicherstellung der Versorgungssicherheit bzw. die Abdeckung von Spitzenwasser-
bezügen in der ganzen Region eine wichtige Bedeutung. Die Schutzzonen und die Zuströmberei-
che der bestehenden Fassungen wie auch das Schutzareal einer künftigen regionalen Fassung, 
deren Ausscheidung in Vorbereitung ist, sind besonders zu schonen. 

Der Planungsperimeter ZA/US Limmattal liegt ausserhalb von Gewässerschutzbereichen und tan-
giert weder Grundwasservorkommen noch Oberflächengewässer. Bei den unversiegelten Flächen 
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handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, grösstenteils um Fruchtfolgeflächen (FFF). 
Waldflächen werden nicht tangiert. Bei den unversiegelten Flächen handelt es sich um unverbaute 
Bauzone oder Landwirtschaftsfläche ohne spezifische Flora und Fauna bzw. schützenswerter Le-
bensräume gemäss NHV. Die Beanspruchung während der Bauzeit ist temporär. Allfällige perma-
nente Beanspruchungen werden minimal gehalten und kompensiert. 
Für die Festsetzung muss stufengerecht dargelegt werden, dass die Realisierung der Anlage ohne 
Beanspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden kann (Alternativenprüfung). 

Der Planungsperimeter Hub Urdorf liegt im Gewässerschutzbereich Au. Nordöstlich des Perimeters 
befindet sich die Grundwasserschutzzone Badwies. Es werden Grundwasservorkommen von gerin-
ger bis mittlerer Grundwassermächtigkeit tangiert, deren Fliessrichtung von Südosten nach Nord-
westen verläuft. Es sind keine Naturschutzzonen im Perimeter vorhanden. Bei den unversiegelten 
Flächen handelt es sich im Bereich des neuen Hubs hauptsächlich um unverbaute Bauzonen ohne 
schützenswerte Lebensräume gemäss NHV. Es wird jedoch eine kleinere Waldfläche vom Pla-
nungsperimeter tangiert.  

Der Planungsperimeter ZA/US Ristet Birmensdorf liegt im Gewässerschutzbereich Au. Es werden 
Grundwasservorkommen von geringer bis mittlerer Grundwassermächtigkeit tangiert, deren Fliess-
richtung von Südosten nach Nordwesten erfolgt. Der Vogelsangbächli fliesst durch den Planungs-
perimeter. Im Perimeter liegen keine belasteten Standorte. Es sind ebenfalls keine Naturschutzzo-
nen im Perimeter vorhanden. Es befinden sich jedoch Waldflächen und Fruchtfolgeflächen (FFF) im 
Planungsperimeter. Für den Zwischenangriff werden Fruchtfolgeflächen (FFF) und Wald tangiert. 
Bei den unversiegelten Flächen handelt es sich um unverbaute Industriezone oder Landwirtschafts-
fläche voraussichtlich ohne geschützte Flora und Fauna bzw. schützenswerter Lebensräume ge-
mäss NHV. Die Beanspruchung während der Bauzeit ist temporär. Allfällige permanente Beanspru-
chungen werden minimal gehalten und kompensiert. 

Der Planungsperimeter der Projektdeponie Vogel Birmensdorf (Typ A) liegt im Gewässerschutz-
bereich Au. Die Grundwassermächtigkeit ist teilweise gering bis gross. Es werden Fruchtfolgeflä-
chen (FFF) tangiert. Im Süden des Planungsperimeters liegt das Landschaftsschutzgebiet 104_3 
Moränenwall Gloggenmas-Frühhoger-Risi. Die Naturschutzzonen, Trockenstandort und Waldstand-
orte Bahndamm Guet-Chli und der Trockenstandort Bahndamm Ristet liegen ebenfalls im Perime-
ter. Das Vogelsangbächli führt eingedolt durch den Planungsperimeter, und im Nordosten angren-
zend an den Planungsperimeters fliesst der Chräbsbach. Die Ufervegetation entlang der 
Oberflächengewässer wird geschützt bzw. nicht tangiert. 
Für die Festsetzung muss stufengerecht dargelegt werden, dass die Realisierung der Anlage ohne 
Beanspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden kann (Alternativenprüfung). 

Der Planungsperimeter Hub Zürich Albisrieden liegt vollständig im Gewässerschutzbereich Au. Es 
werden Grundwasservorkommen mit geringer bis mittlerer Grundwassermächtigkeit tangiert. Die 
Grundwasserfliessrichtung ist von Süden nach Norden. Im südöstlichen Bereich des Perimeters be-
findet sich der Döltschibach. Im Perimeter befinden sich diverse belastete Standorte. Diese sind 
entweder belastet, aber es sind keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten; belas-
tet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig oder sanierungsbedürftig. Bei den unversiegel-
ten Flächen handelt es sich um Gartenanlagen und Rabatten ohne spezifische Flora und Fauna 
bzw. schützenswerte Lebensräume gemäss NHV. Es sind keine Fruchtfolgeflächen und Wald be-
troffen. Naturschutzflächen sind im Planungsperimeter nicht vorhanden. 
Für die Festsetzung ist darzulegen, welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen po-
tentiell betroffen sind und ob und wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen 
voraussichtlich ausgeschlossen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mittle-
ren Grundwasserspiegel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 

Der Planungsperimeter Hub Zürich Altstetten  

- Sektor nördlich Gleisfeld: Liegt vollständig im Gewässerschutzbereich Au. Es werden Grund-

wasservorkommen mit mittlerer bis sehr grosser Grundwassermächtigkeit tangiert. Die Fliess-

richtung verläuft von Südosten nach Nordwesten. Es liegen keine Oberflächengewässer im un-

mittelbaren Planungsperimeter. Der Grossteil des Perimeters liegt in belasteten Standorten, 

welche als weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig klassiert sind. Ein kleiner Bereich 

im Süden des Perimeters tangiert den Ruderalstandort gemäss Natur- und Landschaftschutzin-

ventar des Kanton Zürichs. Es sind weder Wald- noch Fruchtfolgeflächen tangiert. 

- Sektor südlich Gleisfeld: Liegt im Gewässerschutzbereich Au. Das Projekt tangiert Grundwas-

servorkommen von geringer bis grosser Grundwassermächtigkeit mit einer Fliessrichtung von 

Südosten nach Nordwesten. Der Grossteil des Perimeters liegt in belasteten Standorten welche 
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als weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig klassiert sind. Im Planungsperimeter befin-

den sich keine Oberflächengewässer. Die im Planungsperimeter liegende Gleisanlage ist im 

Natur- und Landschaftschutzinventar des Kanton Zürichs als Ruderalstandort aufgeführt. Es 

sind keine Fruchtfolgeflächen (FFF) im Planungsperimeter oder Waldflächen vorhanden. 

Für die Festsetzung ist darzulegen, welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen po-
tentiell betroffen sind und ob und wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen 
voraussichtlich ausgeschlossen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mitt-
leren Grundwasserspiegel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 

Für die Festsetzung hat eine stufengerechte Abstimmung mit der städtischen Raumentwicklung zu 
erfolgen. Dabei ist dem Aspekt der städtebaulichen Integration Rechnung zu tragen. 

Der Planungsperimeter Hub Zürich Aussersihl Süd liegt vollständig im Gewässerschutzbereich Au. 
Es werden Grundwasservorkommen mit mittlerer bis sehr grosser Grundwassermächtigkeit tan-
giert. Die Fliessrichtung verläuft von Südosten nach Nordwesten. Durch den Perimeter fliesst der 
eingedolte Döltschibach. Der Grossteil des Perimeters liegt in belasteten Standorten, welche als 
weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig klassiert sind. Die im Planungsperimeter liegende 
Gleisanlagen sind im Natur- und Landschaftschutzinventar des Kanton Zürichs als Ruderalstandort 
aufgeführt. Wald- oder Fruchtfolgeflächen sind nicht betroffen. Der Standort ist vorläufig im Koordi-
nationsstand Vororientierung vermerkt (ungelöste Konflikte mit dem Grundwasserschutz). 

Der Planungsperimeter Hub Zürich Oerlikon liegt vollständig im Gewässerschutzbereich Au. Im Pla-
nungsperimeter werden Grundwasservorkommen mit geringer Mächtigkeit tangiert. Die Glatt fliesst 
am östlichen Rand des Planungsperimeters. Es sind keine Naturschutzzonen im Perimeter vorhan-
den. Bei den unversiegelten Flächen handelt es sich um unverbaute Bauzonen ohne spezifische 
Flora und Fauna bzw. schützenswerter Lebensräume gemäss NHV. Es sind keine Fruchtfolgeflä-
chen (FFF) im Planungsperimeter betroffen. Im Planungsperimeter sind folgende Oberflächenge-
wässer vorhanden: Binzmühlebach, Riedgraben und Leutschenbach. Die Ufervegetation entlang 
der Oberflächengewässer wird voraussichtlich geschützt bzw. nicht tangiert. Es sind zudem eine 
Waldfläche im östlichen Bereich des Perimeters vorhanden. Zusätzlich werden diverse belastete 
Standorte tangiert. 

Der Planungsperimeter Hub Zürich Flughafen liegt teilweise im Gewässerschutzbereich Au. Es sind 
keine Grundwasservorkommen und Oberflächengewässer betroffen. Es werden weder Wald- noch 
Fruchtfolgeflächen oder Naturschutzflächen tangiert. Bei den unversiegelten Flächen handelt es 
sich um unverbaute Bauzone ohne spezifische Flora und Fauna bzw. schützenswerter Lebens-
räume gemäss NHV. In der westlichen Ecke des Perimeters ist ein belasteter Standort tangiert, wel-
cher als belastet, aber weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft ist. In der nach-
gelagerten Planung ist die Abstimmung mit dem Flughafen bzw. dem Sachplan Infrastruktur 
Luftfahrt sicherzustellen. 

Der Planungsperimeter Hub Opfikon liegt im Gewässerschutzbereich Au. Es sind Grundwasservor-
kommen von geringer bis mittlerer Mächtigkeit betroffen. Es sind keine Fruchtfolgeflächen (FFF) 
oder Wald betroffen, und es sind keine Naturschutzzonen im Perimeter vorhanden. Bei den unver-
siegelten Flächen handelt es sich um unverbaute Bauzone ohne spezifische Flora und Fauna bzw. 
schützenswerter Lebensräume gemäss NHV. Im Perimeter liegen zwei belastete Standorte: der 
eine ist als belastet klassiert (keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten); der 
zweite als belastet, aber weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig. 

Der Planungsperimeter Hub Dübendorf Hochbord liegt im Gewässerschutzbereich Au. Es ist eine 
geringe bis grosse Grundwassermächtigkeit betroffen, deren Fliessrichtung von Süd nach Nord er-
folgt. Betroffene Oberflächengewässer sind die Glatt, der Sagentobelbach und der Chriesbach. Die 
Ufervegetation entlang der Oberflächengewässer wird voraussichtlich geschützt bzw. nicht tangiert. 
Es sind keine Fruchtfolgeflächen (FFF) im Planungsperimeter vorhanden. Im Norden des Projektpe-
rimeters liegen Waldflächen. Sie werden voraussichtlich nicht tangiert. Es sind keine Naturschutz-
zonen im Perimeter vorhanden. Bei den unversiegelten Flächen handelt es sich um unverbaute 
Bauzone ohne spezifische Flora und Fauna bzw. schützenswerte Lebensräume gemäss NHV. 

Der Planungsperimeter ZA/US Tolwäng Rümlang liegt ausserhalb den Gewässerschutzbereichen 
und dem Grundwasserbereich. Es sind keine Naturschutzzonen im Perimeter vorhanden. Im Peri-
meter liegen zudem keine belasteten Standorte. Bei den unversiegelten Flächen handelt es sich um 
Fruchtfolgeflächen (FFF). Die Beanspruchung während der Bauzeit ist temporär. Allfällige perma-
nente Beanspruchungen werden minimal gehalten und kompensiert. Der Planungsperimeter tan-
giert keine Waldflächen.  
Für die Festsetzung muss stufengerecht dargelegt werden, dass die Realisierung der Anlage ohne 
Beanspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden kann (Alternativenprüfung). 
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Der Planungsperimeter Hub Dietlikon Industrie liegt teilweise im Gewässerschutzbereich Au. Die 
Grundwassermächtigkeit ist gering. Grundwasserschutzzonen sind nicht betroffen. Im Perimeter 
liegen die Oberflächengewässer Altbach, Dorfbach Brüttisellen, Brandbach und Furtbach. Der Alt-
bach fliesst als Oberflächengewässer durch den Perimeter. Die Ufervegetation entlang der Oberflä-
chengewässer wird voraussichtlich geschützt bzw. nicht tangiert. Im Bereich der Nationalstrassen-
verzweigung Brüttisellen sind kleinere Waldflächen betroffen. Eine Fruchtfolgefläche (FFF) im 
östlichen wird randlich tangiert. Es sind keine Naturschutzzonen im Perimeter vorhanden. Bei den 
unversiegelten Flächen handelt es sich um unverbaute Bauzone ohne spezifische Flora und Fauna 
bzw. schützenswerte Lebensräume gemäss NHV.  

Der Planungskorridor Spreitenbach – Urdorf verläuft im Heitersberg südöstlicher Richtung parallel 
zum Hügelzug. Die Überdeckung des Tunnels beträgt bei der Unterquerung des Reppischtals mini-
mal ca. 40 m und maximal ca. 130 m im westlichen Korridorbereich. Am Hub Urdorf beträgt die 
Überdeckung ca. 70 m. Die geplante SBB-Direktverbindung Aarau – Zürich wird im Bereich des 
Reppischtals mit einem Abstand von mindestens 16 m überquert. Es werden keine Grundwasser-
schutzzonen unterquert. 
Für die Festsetzung ist darzulegen, welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen po-
tentiell betroffen sind und ob und wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen 
voraussichtlich ausgeschlossen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mittle-
ren Grundwasserspiegel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 

Der Planungskorridor Urdorf – Zürich Altstetten quert den Hügelzug des Üetlibergs. Die Überde-
ckung beträgt im Osten minimal ca. 50 m maximal ca. 240 m. Bestehende Infrastrukturen werden 
keine tangiert. Es werden keine Grundwasserschutzzonen unterquert. Im Bereich des Hub Standor-
tes Zürich Altstetten ist die Option einer oberirdischen Tunnelführung zu prüfen (städtebauliche und 
logistische Herausforderungen).  

Der Planungskorridor Zürich Altstetten – Zürich Oerlikon quert die Lockergesteinsfüllung des 
Limmattals und von dort unter dem Milchbuck hindurch nach Oerlikon. Die Überdeckung im 
Limmattal beträgt minimal ca. 40 m (unterhalb der Stauersedimente), im Bereich des Milchbucks 
ca. 130 m und beim Hub Zürich Oerlikon ca. 60 m. Der CST-Tunnel verläuft auf dem gesamten Ab-
schnitt deutlich unterhalb der bestehenden Infrastrukturen (Bahn- und Strassentunnels, Versor-
gungsstollen, etc.) und tangiert diese somit nicht. Es werden keine Grundwasserschutzzonen unter-
quert. 
Für die Festsetzung ist darzulegen, welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen po-
tentiell betroffen sind und ob und wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen 
voraussichtlich ausgeschlossen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mittle-
ren Grundwasserspiegel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 

Der Planungskorridor Zürich Oerlikon – Zürich Flughafen weist eine minimale Überdeckung von 
ca. 40 m auf. Die Oberflächengewässer Chatzenbach bzw. Glatt werden in ca. 60 m bzw. 40 m un-
terquert. Der Flughafen-Tunnel der SBB wird westlich des Hubs Zürich Flughafen in ca. 40 m Tiefe 
mit einem Abstand von ca. 30 m unterquert. Es werden keine Grundwasserschutzzonen unterquert. 
Für die Festsetzung ist darzulegen, welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen po-
tentiell betroffen sind und ob und wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen 
voraussichtlich ausgeschlossen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mittle-
ren Grundwasserspiegel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 

Der Planungskorridor Zürich Oerlikon – Dübendorf Hochbord weist eine minimale Überdeckung 
von ca. 40 m bei der Unterquerung der Glatt am Ostende des Korridors auf. Im Bereich der Ver-
zweigung nördlich des Milchbucks beträgt die Überdeckung ca. 120 m. Der Tramtunnel 
Schwamendingen wird mit einem Abstand von ca. 100 m unterquert. Es werden keine Grundwas-
serschutzzonen unterquert. 

Der Planungskorridor Dübendorf Hochbord – Dietlikon Industrie weist eine minimale Überde-
ckung von ca. 50 m auf. Es werden keine Grundwasserschutzzonen unterquert. 

  








